
323 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen desN ationalrates (VI.G.P .). 

Bericht 
des Justizausschusse's 

über die Regierungsvorlage (317 der Bei
lagen): Bundesgesetz, womit das Bundes
gesetz zur Ausführung des Gesetzes über die 
Aufhebung des Erbhofrechtes und des Land-

bewirtschaftungsrechtes abgeändert wird. 

Im Bundesgesetz vom 21. März 1947, BGBl. 
Nr. 85, zur Ausführung des Gesetzes vom 
19. September 1945, StGBl. Nr. 174, über die 
Aufhebung des Erbhofrechtes und des Land
bewirtschaftungsrechtes wird angeordnet, daß 
Ansprüche auf Grund der im folgenden zitier
ten gesetzlichen Bestimmungen binnen drei 
Jahreri geltend gemacht werden können. Mit 
Rücksicht darauf, daß das genannte Gesetz 
am 28. Mai 1947 im Bundesgesetzblatt publiziert 
wurde, liefen die drei Jahre bis 28. Mai 1950. 
Es hat sich jedoch gezeigt, daß diese lange Frist 
nicht genügt hat, um den gesamten Kreis der 
Berechtigten zu erfassen. Das Bundesministerium 
für Justiz hatte einen Gesetzentwurf vorbereitet, 
der die Aufrechterhaltung der Rechte als persön
liche Forderungsrechte vorsah. Der Justizausschuß 
behandelte diese Regierungsvorlage (95 der Bei
lagen) am 2J. März 1950, kam jedoch zur 
überzeugung, daß eine Verlängerung der Fristen 
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der §§ 7 und 11 und damit auch der Fristen 
der auf § 11 verweisenden' §§ 12 und 13 sowie 
des auf § 13 verweisenden § 18 des Bundes
gesetzes vom 21. März 1947 empfehlenswerter 
sei. Der Nationalrat beschloß am 29. März 1950 
gemäß dem Antrag des Justizausschusses (108 der 
Beilagen) diese Verlängerung der Fristen um 
ein Jahr (BGBl. Nr. 100/1950). 

Inzwischen hat man sich im Bundesministe
rium für Justiz mit einer gesetzlichen Regelung 
des Anerbenrechtes, wie es in einigen Bundes
ländern gehandhabt wird, befaßt. Die Beratun
gen über diese Materie sind im Gange. Es 
erweist sich deshalb als zweckmäßig, die Fristen 
des Gesetzes vom 21. März 1947 um ein weiteres 
Jahr, das ist bis 28. Mai 1952, zu verlängern. 

Der Justizausschuß hat sich mit der dies
bezüglichen Regierungsvorlage (317 der Beilagen) 
in seiner Sitzung vom 28. Februar 1951 be
faßt und sie einstimmig gutgeheißen. Er stellt 
den An t rag, der Nationalrat wolle dem von 
der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 28. Februar 1951. 

Dr. Nemecz, 
Obm:tnn. 
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